
Der Landrat stellte das Einvernehmen der Mitglieder des Kreisausschusses fest, TOP 11.1 – 11.3 
unmittelbar dem Kreistag zur Beratung vorzulegen. Allerdings müsse im Rahmen des TOP 11.2 noch ein 
Ergänzungsbeschluss gefasst werden. 
 


